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Informationen über den Versicherungsvertrag
(gemäß VVG-Informationspflichtenverordnung – VVG-InfoV)
Die folgenden Informationen sollen Ihnen einen ersten Überblick über die vorgeschlagene Versicherung geben. 
Sie sind nicht abschließend. Weitere Informationen können Sie unserem Vorschlag, den beigefügten Versiche-
rungsbedingungen und den weiteren Unterlagen entnehmen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsgrund-
lagen sorgfältig.
Die in unseren Unterlagen verwendeten männlichen Bezeichnungen gelten entsprechend für weibliche Personen.

Ihr Versicherer

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
Anschrift Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel
E-Mail/Internet leben@alte-leipziger.de/www.alte-leipziger.de
Rechtsform Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Sitz Oberursel (Taunus)
Handelsregister Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. HRB 1583
Hauptgeschäftstätigkeit Die Gesellschaft betreibt die Lebensversicherung in allen ihren Arten einschließlich 

der Kapitalisierungsgeschäfte und der Geschäfte der Verwaltung von Versorgungs-
einrichtungen gemäß dem vom Vorstand aufgestellten Gesamtgeschäftsplan. Sie 
bietet Versicherungsschutz im In- und Ausland nach Maßgabe der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.
Weitere Informationen finden Sie in § 2 der Satzung der ALTE LEIPZIGER Le-
bensversicherung auf Gegenseitigkeit.

Wesentliche Merkmale und Bedingungen Ihrer Versicherung

Versicherungsart Fondsgebundene Rente (HFR10)
Der angebotene Vertrag ist eine fondsgebundene Rentenversicherung mit einem in 
der Zukunft liegenden Rentenbeginn und lebenslanger Rentenzahlung.
Rentengarantiezeit der Altersrente 10 Jahre
Leistungsart ohne Todesfallsumme

Versicherungsdauer Angaben zur Versicherungsdauer bzw. Aufschubzeit finden Sie unter „Beginn und 
Ende des Versicherungsschutzes“ sowie in unserem Vorschlag im Abschnitt Fonds-
gebundene Rente.

Bedingungen Die für Ihre Versicherung geltenden Bedingungen können Sie der Übersicht der zum 
Versicherungsvorschlag gehörenden Unterlagen entnehmen.

Leistungen Angaben zu Art, Umfang und Fälligkeit der versicherten Leistungen finden Sie
■ unter „Versicherte Risiken“,
■ in unserem Vorschlag in den Abschnitten Fondsgebundene Rente und Erläuterun-

gen und Hinweise sowie
■ in den §§ 1 und 8-10 der Allgemeinen Bedingungen.
Angaben zur Erfüllung und zur Beanspruchung der versicherten Leistungen finden 
Sie in den §§ 15 und 16 der Allgemeinen Bedingungen.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Versicherungsbeginn 01.02.2019 (12 Uhr)
Weitere Angaben zum Beginn des Versicherungsschutzes finden Sie in § 2 der All-
gemeinen Bedingungen.

Rentenbeginn/-ende 01.02.2056 (12 Uhr) – Rentenbeginnalter 67 Jahre; Rentenzahlung lebenslang
Vertragsende 01.02.2056 (12 Uhr) bei Wahl der einmaligen Kapitalzahlung

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Dauern Beitragszahlungsdauer Aufschubzeit
Rentenversicherung 37 Jahre 37 Jahre

Versicherte Risiken

Versicherter Mann
Geburtsdatum 01.01.1989

Leistung bei Rentenbeginn Bei Erleben des Rentenbeginns endet die Fondsanlage. Aus dem zum Rentenbeginn 
vorhandenen Fondsguthaben wird die Altersrente gebildet. Die Rentenzahlung er-
folgt, solange der Versicherte lebt.
monatliche Altersrente pro 10.000,00 EUR Fondsguthaben:

garantierter Rentenfaktor 23,44 EUR
aktueller Rentenfaktor 29,30 EUR

monatliche Altersrente im 1. Rentenbezugsjahr:
garantierte monatliche Altersrente im Produkt nicht vorgesehen
gesamte monatliche Altersrente* 1.892,08 EUR

Anstelle der lebenslangen Altersrente kann eine einmalige Kapitalzahlung – Auszah-
lung des Fondsguthabens – gewählt werden.

garantierte einmalige Kapitalzahlung im Produkt nicht vorgesehen
gesamte einmalige Kapitalzahlung* 488.007,59 EUR

Unseren Berechnungen liegen die aktuellen Rechnungsgrundlagen und der sich 
daraus ergebende aktuelle Rentenfaktor sowie die aktuellen Überschusssätze und 
eine angenommene jährliche Wertentwicklung der Fonds (vor Abzug der Fondskos-
ten) von 7,0 % zugrunde. Bei den Leistungen sind die Kosten des Vertrags und die 
Fondskosten berücksichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Fußnote.
Unsere individuelle Beispielrechnung, die über den Einfluss der Überschussbeteili-
gung und der Wertentwicklung der Fonds auf die möglichen Leistungen informiert, 
finden Sie in unserem Vorschlag.

Leistung im Todesfall Bei Tod des Versicherten werden folgende garantierte Leistungen fällig:
vor Rentenbeginn Auszahlung des Fondsguthabens
nach Rentenbeginn
– während der Rentengarantiezeit Rentenzahlung bis zum Ende der Rentengaran-

tiezeit
– nach der Rentengarantiezeit keine Leistung

Beitrag

Monatlicher Beitrag (Gesamtpreis der Versicherung)
Ab Versicherungsbeginn 300,00 EUR

Die Beitragszahlung endet nach 37 Jahren.
Dynamik Die Beitragsänderungen und Leistungen, die sich aus den Erhöhungen im Rahmen 

der Dynamik ergeben, sind hier nicht berücksichtigt.
Hinweise zur Beitragszahlung Der monatliche Beitrag wird zu Beginn eines jeden Monats fällig, erstmals zum 

Versicherungsbeginn.
Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages 
zu zahlen, jedoch nicht vor dem Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Fol-
gebeiträge) sind jeweils zum Fälligkeitstag zu zahlen.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Zahlung Für die Beitragszahlung ist eine Erlaubnis zum Beitragseinzug (SEPA-Lastschrift-
mandat) erforderlich.
Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung genügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan 
haben, damit wir den Beitrag einziehen können. Sorgen Sie bitte rechtzeitig für 
ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Weitere Angaben Angaben zur Erfüllung und sonstige Regelungen zur Beitragszahlung finden Sie in 
§ 17 der Allgemeinen Bedingungen.

Kosten

Abschluss- und Vertriebskosten Für den Abschluss und Vertrieb der Versicherung fallen keine Kosten an.
Informationen dazu finden Sie auch in den Zusatzbestimmungen zu den Tarifen der 
Tarifgruppe H.

Übrige einkalkulierte Kosten Daneben werden übrige Kosten (z.B. für die Verwaltung Ihres Vertrages während 
der Vertragslaufzeit) berechnet, die bei der Kalkulation der Beiträge und Leistungen 
bereits berücksichtigt sind:

jährlicher jährliche davon
Beitragsaufwand übrige Kosten Verwaltungskosten

■ ab 01.02.2019
für 37 Jahre 3.600,00 EUR 90,00 EUR 36,00 EUR

■ Vor Rentenbeginn fallen zusätzlich jährliche Kosten von 3,60 EUR pro 
1.000,00 EUR Fondsguthaben an (ausschließlich Verwaltungskosten).

■ Nach Rentenbeginn betragen die Kosten jährlich 1,50 EUR pro 100,00 EUR 
jährliche Rente (ausschließlich Verwaltungskosten).

Weitere Informationen dazu finden Sie in § 21 der Allgemeinen Bedingungen.
Effektivkosten Die Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung Ihrer Versicherung stellen wir 

Ihnen mit Hilfe der Effektivkostenquote (Effektivkosten in Prozent pro Jahr) dar.
Die Effektivkostenquote gibt an, um wie viel sich die jährliche Wertentwicklung 
Ihrer Versicherung nach Berücksichtigung der Kosten vor Rentenbeginn reduziert. 
Hierzu zählen insbesondere die Fondskosten, die Abschluss- und Vertriebskosten 
sowie die übrigen einkalkulierten Kosten. Beitragsteile zur Risikoabsicherung (z.B. 
Berufsunfähigkeit) und deren Überschussanteile werden nicht berücksichtigt.
Bei der Berechnung haben wir unterstellt, dass die angenommene jährliche Wertent-
wicklung Ihrer Versicherung und die aktuellen Überschüsse der Fonds bis zum Ren-
tenbeginn unverändert bleiben.
■ angenommene Wertentwicklung vor Abzug der Kosten 6,00 %
■ Effektivkostenquote 0,86 %
■ Wertentwicklung nach Abzug der Kosten 5,14 %
Angaben zur Höhe der berücksichtigten Fondskosten und Fondsüberschüsse finden 
Sie in unserem Vorschlag im Abschnitt Unverbindliche Beispielrechnung.

Änderung der Kosten Alle zuvor genannten Kosten berücksichtigen den bei Vertragsabschluss vereinbar-
ten Beitragsaufwand.
Durch künftige Vertragsänderungen können sich die dargestellten Kosten erhöhen 
oder verringern.
Für Erhöhungen im Rahmen einer vereinbarten Dynamik erhöhen sich die übrigen 
Kosten.
Wenn Sie Zuzahlungen leisten, werden davon einmalig 0,70 % für übrige Kosten 
erhoben (ausschließlich Verwaltungskosten). Bei einer Zuzahlung von 
1.000,00 EUR wären das beispielsweise 7,00 EUR. Außerdem fallen jährliche übri-
ge Kosten an (ausschließlich Verwaltungskosten). Diese betragen vor Rentenbeginn 
3,60 EUR pro 1.000,00 EUR Fondsguthaben und nach Rentenbeginn 1,50 EUR pro 
100,00 EUR der aus der Zuzahlung gebildeten jährlichen Rente.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Zusätzliche Kosten, Steuern 
und Gebühren Für folgende, von Ihnen verursachte, zusätzliche Verwaltungsaufwände können wir 

Ihnen die durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschale Gebühr gesondert in 
Rechnung stellen:
■ Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen 5,00 EUR
■ Rückläufer im Lastschriftverfahren 6,50 EUR
■ Verrechnung von rückständigen Beiträgen 7,50 EUR
Die Höhe der Gebühren kann sich während der Vertragslaufzeit ändern.
Weitere Informationen dazu finden Sie in § 22 der Allgemeinen Bedingungen.
Darüber hinaus fallen – abgesehen von einer eventuellen Besteuerung der Versiche-
rungsleistungen (siehe „Allgemeine Steuerinformation“) – keine weiteren Kosten, 
Steuern und Gebühren an.

Sonstige Kosten Es fallen keine sonstigen Kosten an.

Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussermittlung und -beteiligung

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer an den Überschüssen, die 
jährlich bei unserem Jahresabschluss festgestellt werden.
Während der Aufschubzeit entstehen Überschüsse dann, wenn Sterblichkeit und 
Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen.
Nach Rentenbeginn stammen die Überschüsse im Wesentlichen aus den Erträgen 
der Kapitalanlagen. Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn Lebenserwartung 
und Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen.
Ihre Versicherung erhält ab Versicherungsbeginn einen monatlichen und nach Ren-
tenbeginn einen jährlichen Überschussanteil. Außerdem werden Sie in der Renten-
bezugszeit an den Bewertungsreserven angemessen beteiligt.
Ausführliche Informationen dazu finden Sie in § 14 der Allgemeinen Bedingungen.

Weitere Informationen Weitere Informationen zur Überschussbeteiligung, zur Überschussverwendung und 
zur möglichen Höhe der Überschussleistungen finden Sie in unserem Vorschlag.

Fonds und die darin enthaltenen Vermögenswerte

Der Anlagebetrag fließt in folgende Fonds:
■ iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983) 50,0 %
■ Dimensional Global Targeted Value Fund (ISIN IE00B2PC0716) 50,0 %
Die beigefügten Fondsporträts informieren u.a. über die Fondsart, die Anlagegrund-
sätze und die Zusammensetzung des Fondsvermögens.
Weitere Informationen enthalten der Verkaufsprospekt und der zuletzt veröffentlich-
te Rechenschaftsbericht der Investmentgesellschaft (ggf. aktualisiert durch den 
Halbjahresbericht). Diese Unterlagen erhalten Sie auf Wunsch kostenlos von uns. 
Auch während der Vertragslaufzeit können Sie – neben der automatischen Mittei-
lung zu Ihrer Überschussbeteiligung – aktuelle Informationen über die angebotenen 
Fonds (z.B. zur Wertentwicklung oder zur Zusammensetzung des Fondsvermögens) 
erhalten oder im Internet unter www.alte-leipziger.de/fondsinformationen abrufen.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Wertentwicklung

Die fondsgebundene Rentenversicherung bietet Ihnen die Chance auf eine höhere 
Leistung als bei einer „klassischen“ Rentenversicherung. Sie tragen aber auch das 
Risiko der Wertminderung bei Kursrückgängen, was zu einer niedrigeren Leistung 
führen kann.
Die Auswahl der Fonds, in die investiert wird, beeinflusst maßgeblich die Entwick-
lung Ihrer Versicherung. Je höher die Gewinnchancen sind, desto größer ist auch das 
Risiko, Verluste zu erleiden.
Die Gesamtleistungen Ihrer Versicherung hängen ganz entscheidend von der künfti-
gen Entwicklung der Fonds ab. Eine Aussage darüber, wie sich ein Fonds entwi-
ckeln wird, ist jedoch nicht möglich. Beeinflusst wird dies durch verschiedene Fak-
toren, wie z.B. die Zusammensetzung des Fonds, die Anlageentscheidungen der 
Fondsmanager sowie die Entwicklung der Kapitalmärkte. Wertentwicklungen der 
Vergangenheit sind keine Gewähr für künftige Wertentwicklungen.

Zustandekommen des Vertrages und Versicherungsbeginn

Der Vertrag kommt zustande, indem Sie einen Antrag auf Abschluss einer Versiche-
rung bei uns stellen und wir diesen Antrag annehmen.
Ihr Versicherungsschutz beginnt mit Zugang des Versicherungsscheins, wenn Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag (Einlösungsbeitrag) gezahlt haben und kein Wi-
derruf erfolgt. Vor dem unter „Beginn und Ende des Versicherungsschutzes“ sowie 
im Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung besteht jedoch – 
abgesehen von einem ggf. vereinbarten vorläufigen Versicherungsschutz – noch 
kein Versicherungsschutz.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die
■ ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel,

Fax: 06171 24434, E-Mail: leben@alte-leipziger.de.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich beispielsweise um einen Betrag in Höhe von 1/360 des 
Jahresbeitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz 
bestanden hat. Die Höhe des Beitrags entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. Den gegebenenfalls vorhandenen 
Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Ihnen 
aus. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit 
dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt 
vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe 
darf weder vereinbart noch verlangt werden.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Kündigung

Sie können Ihre Versicherung jederzeit vor Rentenbeginn zu einem von Ihnen ge-
nannten Termin oder zum Ende eines Monats und während der Rentengarantiezeit 
zum Ende eines Rentenzahlungsabschnitts ganz oder teilweise in Textform kündi-
gen.
Bei Kündigung erhalten Sie den Rückkaufswert. Während der Rentengarantiezeit ist 
der Auszahlungsbetrag auf die zum Zeitpunkt der Kündigung geltende Todesfallleis-
tung begrenzt. Aus dem eventuell verbleibenden Teil des Rückkaufswertes wird eine 
beitragsfreie Altersrente gebildet, wenn diese die Mindestrente in Höhe von monat-
lich 50,00 EUR erreicht. Andernfalls wird auch dieser Teil des Rückkaufswertes 
ausgezahlt.
Ausführliche Informationen zur Kündigung finden Sie in den §§ 31 und 14 der All-
gemeinen Bedingungen.

Kündigung durch den Versicherer Wir können die Versicherung nur kündigen, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig 
zahlen oder die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen. Die Kündigung hat die 
Wirkung einer Beitragsfreistellung.

Garantierte Leistungen Da die Entwicklung des Fondsguthabens nicht vorauszusehen ist, können wir die 
Höhe der Rückkaufswerte nicht garantieren (siehe auch „Garantierte Leistungen bei 
Kündigung“ in unserem Vorschlag).

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Beitragsfreistellung

Anstelle einer Kündigung können Sie die Beitragsfreistellung der Versicherung 
frühestens zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin beantragen. Auch nach der Bei-
tragsfreistellung werden die Risiko- und Kostenbeiträge weiterhin dem Fondsgutha-
ben entnommen. Die Versicherung wird als beitragsfreie Versicherung weiterge-
führt, wenn die Finanzierbarkeit der Risiko- und Kostenbeiträge aus dem Fondsgut-
haben bis zum Rentenbeginn gewährleistet ist (Prüfung erfolgt über das Preview). 
Andernfalls erlischt die Versicherung und ihr Rückkaufswert wird ausgezahlt.
Ausführliche Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie in § 23 der Allge-
meinen Bedingungen.

Garantierte Leistungen Da die Entwicklung des Fondsguthabens nicht vorauszusehen ist, können wir die 
Höhe der beitragsfreien Altersrente vor Rentenbeginn nicht garantieren (siehe auch 
„Garantierte Leistungen bei Beitragsfreistellung“ in unserem Vorschlag).

Befristete Beitragsfreistellung Als Alternative zur Beitragsfreistellung können Sie bei Verträgen mit laufender 
Beitragszahlung – frühestens nach 3 Jahren ab Vertragsbeginn – zum nächsten Bei-
tragsfälligkeitstermin eine auf maximal 3 Jahre befristete Beitragsfreistellung bean-
tragen.

Beitragsreduzierung Neben der Beitragsfreistellung besteht die Möglichkeit der Beitragsreduzierung. Der 
künftige (zu zahlende) Beitrag muss monatlich mindestens 25,00 EUR betragen.

Steuerliche Behandlung der Versicherung

Die Beiträge für diese fondsgebundene Rentenversicherung können nicht als Son-
derausgaben (Vorsorgeaufwendungen) steuerlich geltend gemacht werden.
Die Altersrenten gehören nach § 22 EStG als wiederkehrende Bezüge zu den sonsti-
gen Einkünften. Sie sind jedoch nicht mit dem vollen Betrag einkommensteuer-
pflichtig. Sie brauchen nur den so genannten Ertragsanteil zu versteuern.
Einmalige Leistungen im Todesfall sind generell einkommensteuerfrei. Rentenleis-
tungen im Todesfall sind nur mit dem so genannten Ertragsanteil zu versteuern.
Ausführliche Informationen zur steuerlichen Behandlung Ihrer Versicherung finden 
Sie
■ in unserem Vorschlag im gleichnamigen Abschnitt sowie
■ in unserer „Allgemeinen Steuerinformation“.

Gesetzlicher Sicherungsfonds

Um die Ansprüche unserer Kunden jederzeit erfüllen zu können, achten wir auf eine 
ausgewogene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen. Rein spekulative Anlagen 
werden nicht getätigt. Darüber hinaus besteht zur Absicherung der Ansprüche aus 
Ihrer Versicherung ein gesetzlicher Sicherungsfonds (siehe §§ 124 ff. Versiche-
rungsaufsichtsgesetz), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstra-
ße 43 G, 10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird 
die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds übertragen. Geschützt 
von dem Fonds sind die Ansprüche der Versicherungsnehmer, der Versicherten, der 
Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Perso-
nen. Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. gehört diesem Sicherungs-
fonds an.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Beschwerdestellen

Sollten Sie einmal Grund zur Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an die
■ ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G., 

Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel.
Darüber hinaus können Sie sich mit einer Beschwerde auch an die Aufsichtsbehörde 
wenden.
■ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Damit 
ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen und 
neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung 
einmal nicht einverstanden sein sollten. Entscheidungen des Ombudsmannes gegen 
uns sind bis zu einer Grenze von 10.000 EUR verbindlich.
■ Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Telefon 0800 3696000, Telefax 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Wenn Sie Ihren Vertrag online abschließen bzw. abgeschlossen haben 
(beispielsweise per E-Mail), steht Ihnen auch die von der Europäischen Kommission 
eingerichtete Plattform zur Online-Streitbeilegung zur Verfügung.
■ Plattform zur Online-Streitbeilegung

Internet: ec.europa.eu/consumers/odr/
Die Beschwerde bei den genannten Stellen ist für Sie kostenfrei. Die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme des Rechtswegs bleibt von der Beschwerde unberührt.

Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Anwendbares Recht Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Zuständiges Gericht Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach unserem Sitz Oberursel (Taunus). Ist der Versicherungsnehmer
■ eine natürliche Person, ist auch das Gericht seines Wohnsitzes zuständig.
■ eine juristische Person, ist auch das Gericht seines Sitzes oder seiner Niederlas-

sung zuständig.
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen
■ bei einer natürlichen Person bei dem für ihren Wohnsitz zuständigen Gericht,
■ bei einer juristischen Person bei dem für ihren Sitz oder ihre Niederlassung zu-

ständigen Gericht
erhoben werden.
Ausführliche Informationen dazu finden Sie in § 7 der Allgemeinen Bedingungen.

Sprachen

Die Versicherungsbedingungen und die weiteren Informationen über den Versiche-
rungsvertrag gemäß VVG-InfoV sind in deutscher Sprache verfasst. Die Kommuni-
kation während der Laufzeit des Vertrages erfolgt in deutscher Sprache.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Gültigkeitsdauer

Die zur Verfügung gestellten Informationen und Berechnungen gelten für einen 
Versicherungsbeginn im Jahr 2019 unter der Voraussetzung, dass der Antrag zu 
normalen Bedingungen angenommen wird. Für andere Versicherungsbeginnjahre 
ändert sich das Alter des Versicherten und somit auch die berechneten Leistungen 
und Beiträge. Außerdem liegen der Berechnung die derzeit gültigen Tarife zugrun-
de. Sofern der Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt, können wir nicht garantie-
ren, dass diese Tarife dann noch Gültigkeit haben.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2019) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der 
exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag 
unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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